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Betheiligung der Luzerner am Feldzug
der Verbiundeten Michte gegen Napoleon I., 1815.

stempelschneider: Avers. Vom Vier-Dukaten- Stempel,
von Jonas Thiebaud. — Revers. Kaspar Joseph Schwendi-
mann.

Durchmesser: 0,031.

Avers. Der oben mit ciner Muschel und unten mit einem
ixopfe geschmiuckte Luzernerschild iber einem verzierten
Untersatze. Zwel nackte langbartige Manner, die um Kopf
und Lenden einen IKranz tragen, stehen als Schildhalter zu
dessen Seiten und halten eine Krone tiber dem Wappen. Der
rechis hilt zudem noch ein zu Boden gekehrtes Schwert,
der anderc einen Palmzweig aufrecht, als Sinnbilder der
Macht, Krieg zu fithren und Frieden zu schiiessen.

Revers, Die personnifizirte Regierung von Luzern mit
der Mauerkrone auf dem Haupt, giesst den Inhalt einer
Schaale in die Flammen cines vor ihr stehenden Opfer-
altars. — Am linken Arme trigt sie den Luzernerschild.
Umschrift: VOTA PVBLICA Senatus populus Que T,VCIR-
NENSIS. (Durel den Willen des Volles und der Behdorden
von Luzern.) Im Abschnitte aut zwei Zeilen der Name des
Stempelschneiders © 1. SCHWENDIMANN | FECIT



Gleichzeitig mit vorstehender Medaille wurde nachfolgen-
des auf ein doppeltes IFolioblatt gedrucktes Formular {iber-
eeben, das in Oktavformat zusammengefalten und auf des-
sen vorderster Seite mit der folgenden Widmung bedruckt
war, wobei der Name des Emptangers handschriftlich ein-
zatragen war .

« Hoheitliche Zufriedenheits-Bezeugung'
an
Mit einer iberreichten Denkmiinze begleitet.

Wir Schultheiss und Tégliche Réthe der Stadt und
Republik Luzern

entbieten anmit dem im I‘elde gestandenen Luzerner-Batail-
lon Goldlin Unsern Gruss und wohlgeneigten Willen ;
Oftiziere, Unteroftiziere und Soldaten !

Je mehr die Regierung Eurer Bereitwilligkeit sich erin-
nert, mit der lhr in Zeiten der Gefahr dem Rufe des Vater-
landes zu seiner Vertheidigung gefolgt seid; je mehr Sie des
musterhafien Betragens, das Ihr alle weit aus die grosste
Zeit [lures Kriegs-Dienstes hindurch zu Tage gelegt, Llue-
res fraher’'n Muthes, Euerer Standhaftigkeit sich ermnert,
cdie Thr mitten unter Iintbehrungen und Gefahren bewalrt,
und wodurch Ihr Ituch das ungetheilte Lob von Seite IKue-
ren Herrn Brigade-Kommandanten, die allgemeine Achtung
und Zufriedenheit erworben hattet, je schmerlicher muss es
nunmehr auch Eurer Regierung fallen, durch die Auftritte
vom 18" Heumonat, wodurch einige von Kuch, doch auch
weitaus die meisten unter diesen blos aus Verfithrung, den
frithern Ruhm des Bataillons befleckt haben, sich der hohen
Freude beraubt zu sehen : ISuch allen in’sgesammt, bey Eue-
rerr Ruckkehr mn die Heimath, Ihren ungetheilten Beifall, [hre

' Die Orthographie der Aktenstiicke ist genau nach dem Original.
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vollkommene Zufriedenheit mit [fuerm Betragen nach der
ganzen Iulle Ihres Landesviterlichen Wohlwollens offent-
lich und feierlich bezeugen zu -konnen,

Es sind zwar bereits die Fehlbarsten aus Luerer Mitte
ausgehoben worden, damit durch strenge Bestrafung der-
selben der Gerecitigkeit, dem Vaterlande Genugthuung ge-
schehe: allein noch verblieben mehrere unter Euch, die
durch augenblickliche Verblendung, durch verritherische
Aufstiftungen sich zu wildem Misstrauen, zum Ungehorsam
und zur Pflichtvergessenheit hinrcissen liessen, und auf die-
sen, — wenn sie auch schon gleich wiederum mit tiefer
Reue tber ihren begangenen Fehltritt zur Pflicht zuriackge-
kehrt sind, — liegt doch immer noch der Vorwurf der Ver-
gangenleit.

Den Schmerz den Ihr Kuerer Regierung dadurch verur-
sacht habt, versiisst dagegen das ruhmvolle, pflichtreue und
ausgezeichnete Benehmen Luerer Offiziers, das sie nach
dem einstimmigen Zeugniss des Herrn Divisions- und Bri-
gade - Kommandanten selbst mitten unter den Getahren be-
hauptet haben, die sie wihrend den unseligen Auftritten
vom 18t* Heumonat bedrohet ; es versisst ihn das edle Be-
tragen derjenigen Unter-Offiziers und Gemeinen, die am .
gieichen Tage diesem schonen Beispiele muthvoll aushar-
render Pflicht gefolgt sind; und far alle diese fuahlt auch
Euere Regierung um so angelegener in Sich die Aufforde-
rung : ihnen 6ffentlich das Zeugniss [hrer ganzen Zufrieden-
heit zu Theil werden zu lassen, sie lhres ungetheilten Wohl-
wollens feierlichst zu versichern.

Zu diesem Ende verbindet Sie lhre Zufriedeaheits-Bezeu-
gunyg mit einer Denkmiinze, als dem Beweis der gerecliten
Achtung far sie,

Diese Denkmiinze scy demnach fiir diese Treugebliebenen
stets ein Gegenstand des gerechten Stolzes, eine sisse Er-
innerung an die Tage, wo sie mit edlem Herzen und uner-
schiitterlicher PHichtbeflissenheit ruhmvoll dem Vaterlande
dienten ; sie sohne dieselben mit den bittern Gefiihlen aus,
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die die Auftritte vom 18te» Heumonat und ihrre entehrenden
IFolgen in ihnen tief erzeugt haben! -

Als Vorbild ausharrenden, vaterlindischen Sinnes und
des muthvollsten Willens, das sie in Dienste des Vaterlandes
waren, seven sie nunmehr auch im burgerlichen Leben, in
das sie zurtckkehren, ein ermunterndes Beispiel zu den
schonen friedlichen Tugenden, — der Achtung der Regie-
rung und des Dankes des Vaterlandes gewiss.

Und Ihr, die ithr aut Augenblicke vergessen konntet, was
ihr dem Vaterlande, was ihr [luer'n Obern, was ihr Euerer
eigenen [Ehre schuldig sevd, vollendet Euer seither bezeug-
tes reuevolles Bestreben, den begangenen Fehltritt wiederum
gut zu machen, dadurch: dass Ihr, zu euer'n Familien zu-
rackkehrt, Buch kanftighin durch feste Treue, willigen Ge-
horsam und IErgebenheit dem Gesetze und der Regierung
vor euer’n Mitbiirgern auszeichnet, und auf diese Weise das
Vergangene des ginzlichen vergessen machet. |

Gottes Segen geleite Kuch alle und Uns!

Gegenwairtige Hoheitliche Erklarung soll jeder Kompagnie
vorgelesen, jedem Ober- und Unter-Offizier, so wie auch
jedem Soldaten, besonders zugestellt und nebenhin, zur
allgemeinen Kenntniss, dem Amtsblatte bevgertckt werden. .

Gegeben in unserer Rathsversammlung, Luzern den 4. Au-
gust 1815.

Der Amtsschultheiss,
Xaver KELLER.

Nahmens des Téglichen Raths :

. Der Staatsschreiber,
Xaver MOHR. »




Stempelschnelider : Caspar Brupacher.
Durchmesser: 0,011.

Avers. Gleiche Darstellung wie bei der Vorhergehenden.

Revers. Darstellung und Umschrift gleich wie bei der Vor-
hergehenden. Der Kopt der weiblichen Figur aber, reicht
bis in die Umschrift hinauf, und trennt dieselbe in zwei Half-
ten. Im Abschnitte aber steht anstatt des Stempelschneiders
Namen, die Jahrzahl: MDCCCXYV (1815).

Im Jahre 1818 den 12 27 August bewilligt der Schultheiss
und Taglichen Rithe der Stadt und Republik Luzern den
Oftizieren, welche mit der Medaille des Feldzuges von 1815
beschenkt worden sind, gedachte Medaille in einem verklei-
nerten Massstabe und mit der Jahrzahl 1815 ver 5ellen tra
oen zu darfen.

Der Kriegsrath erliess hierauf eine Verordnung, dass
diese Medaille nur in dem verkleinerten Massstabe getragen
werden dirfe.

Man vergleiche hier ebentalls die [Khrenzeichen far die aus
[Frankreich henngelkehrten Schweizer-Regimenter 1815.

Wiihrend des Ieldzuges gegen den franzosischen Thron-
riuber i Jahre 1815 hatten slch in der eidgenossischen Ar-
mee mehrere Revolten ergeben, so auch beil dem luzerner-
schen Bataillon Goldlin, das zu der Brigade Grafenried ge-
horte. Noch im Monat Mai hatte der Brigadier ein eigenes
Belobungsschreiben dieses Bataillons an die Regierung von
Luzern geschickt und zwei Monate spiiter sollte es sich em-
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poren. Nach dem Einrticken der eidgenossischen Armee in
Frankreich zeigten sich am 17t Juli die ersten Spuren einer
Gahrung bei dem Bataillon Goldlin, veranlasst durch ver-
schiedene Gertichte und durch Briefe aus der Heimath,
welche mitgetheilt und von Unwissenden missverstanden
wurden. I¢s hiess auf einmal, man wolle die Soldaten auf
die Schlachtbank fihren. Die Oftiziere suchten die Leute zu
beschwichtigen und es schien ihnen zu gelingen. Als aber
am 18t MNorgens die Truppen wicder vorwirts marschiren
sollten, gihrte es bei demselben Bataillon wieder gewaltig.
Endlich wurde aber doch von Levier, vier Stunden vorwiirts
Pontarlier, wieder ruhig abmarschirt. Als man bald einem
Walde sich niherte, erhob sich ein Murren. Der Brigadier
Grafenried, der in der Nahe war, und herbeigeruften wurde,
sowie die andern Offiziere brachten es dahin, dass das Ba-
taillon sich wieder vorwiarts bewegte. Wie jedoch dasselbe
in den Wald kam, wurde auf einmal ein Halt gerufen, das
sogleich allgemein wurde. Alles blieb stecken, ein furchter-
liches Gebrill erhob sich; links und rechts wurden Schisse
losgefeuert ; die Soldaten wollten sich der Fahne bemich-
tigen. Doch gelang es den Oftizieren, weilern Ausschreitun-
gen zu verhiten und in Unordnung erreichte das Bataillon
den Ort seiner Bestimmung. Dreizehn Soldaten waren de-
sertirt. Dic Folge dieses Aufstandes war, dass das Bataillon
Goldlin einige Tage nachher in Gegenw art vieler Truppen
und mit Feierlichkeit durch den eidgenossischen Obersten
Gady entwaffnet wurde. Dem gutgebliebenen Theile des Ba-
taillons wurden die Waffen zurtickgegeben. Sechszig der
Schuldigsten aber behielt man zurtck. Sie wurden nach
Bern abgefithrt und einem eidgenossischen Kriegsgerichte
ithergeben. Dieses entliess spater einige dreissig als Ver-
fiahrte. Dreiundzwanzig wurden theils zu Kettenstrafe, theils
zu Zuchthaus, theils zu Gemeindeeingrenzung verurtheilt.
Dic zwei schuldigst erfundenen, Andreas Haas von Mar-
- bach und Johann Kaufmann von Winikon wurden zu sechs-
zehnjahriger Kettenstrafe verurtheilt. Luzern hatte vier Ba-
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taillone zu diesem IFeldzuge geliefert, die bei ihrer Heimkehr
von Volk und Behorden auf’s Ehrenhafteste empfangen wur-

den.
(Aus K. Pfyffer. Der Kanton Luzern, 1832.)

Luzern, den 21. Juli 1815.

« Der Finanzrath an den tiglichen Rath der Stadt und
Republik Luzern.

Ihro Gnaden Herr Amtschultheiss !
Hochwohlgeborne, hochgeachte Regierungsrithe !

Iis war von jeher gebrauchlich, dass den Ausziigern bei
ihrer Ruckkunft von der vaterlandischen Grenze der Dank
und der Beifall der hohen Regierung zu erkennen gegeben
wurde. So erhielten die Ausziiger von den Grenzfeldzigen
in den Jahren 1805 und 1809 als besondere Zufriedenheits-
bezeugung ein 10 Batzenstick auf den Mann; das Gleiche
wurde gegen die Bataillone, welche im verflossenen Jahre
im K. Tessin gedient, beobachtet.

Gewiss wird die hohe Regierung gegen dic Ausziiger,
welche den gegenwirtigen IFeldzug mitgemacht, nicht zu-
riickstehen wollen, vielmehr muss es in ihren Gesinnungen
liegen, denselben, die so viele Miihseligkeiten und Entbeh-
rungen ausgestanden, und sich durch ein musterhaftes Be-
tragen so vortheilhaft ausgezeichnet haben, ihre Erkennt-
lichkeit auf eine ausgezeichnete Weise zu bezeugen und
cinen daherigen kleinen Kostenaufwand nicht zu berick-
sichtigen.

Der Finanzrath hitte daher gewiinscht und schicklich ge-
funden, auf diesen Anlass eine besondere Denkmiinze ver-
fertigen zu lassen; allein da die Sache Eile hat, indem das
einte Ausziger-Bataillon in der niachsten Woche schon zu-
irickkehren durfte, so schlagen: wir Ihnen Titl, zu diesem
I'nde die Ausprdqung der hier beigelegten componirten Me-
dadlle vor, die auf der einten Seite das hohe Standeswappen
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und auf der andern Seite die von der berithmten Schwendi-
mann’schen Denkminze hergenomimenen Figur der per-
sonifizirten Regierung des K. Luzern, in der Stellung offent- -
licher Dankes-Bezeugung vorstellt, und unseres Iirachtens
nicht unpassend auf den gegebenen Fall sein daifte,

Sollten Sie Titl. diesem unserm Vorschlag ihren Beifall
ertheilen, so wiirden wir dann sogleich Anstalten zu befor-
derlicher Vollziehung der Sache treffen lassen.

In Erwartung ihrer Befehle haben wir die [Ehre mit der
vollkommensten Hochachtung zu sein »

Der Vizeprdsident

-------------

Noch denselben Tag, den 21. Juli 1815 beschloss der Téag-
liche Rath die Ausprdgung ciner solchen, auf den vorhan-
denen Anlass ganz passend-erscheinende Denkmiinze mit
den eroffneten Vorstellungen und beauftragte sonach den
Finanzrath. sogleich Anstalten zu beforderhcher Vollziehung
der Sache treffen zu lassen. ,

Sogleich bei ihrer Heimkehr und noch vor Ueberreichung
der Feldzugs-Denkmiinze mit beigefagtemn Zufriedenheits-
Zeugnisse wurden die vier am franzosischen Feldzuge be-
theiligten Luzerner-Bataillone mit folgender Hochobrigkeit-
licher Ansprache empfangen :

« Wir Schultheiss und Tagliche Rathe der' Stadt und
Republik Luzern

entbieten anmit simmtlichen, im Felde gestandenen, Luzer-
nerischen Truppen aller Waffen Unser'n Gruss und wohl-
geneigten Willen;

Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten!

Die Bereitwilliglkeit, womit ihr dem Rufe des Vaterlandes,
als es Cuch in den Zeiten der Gefahr zu seiner Vertheidigung
aufforderte, gefolgt seid ; das musterhafte Betragen, welches
lhr wihrend Euerer ganzen Diensts-Zeit zu Tage gelegt
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louer Muth, Euere Standhaftigkeit, die Ihr mitten unter Ent-
behrungen jeder Art immerfort, jeder Gefahr mannhatft trotz-
end, bewihrt habt, haben Euch die Zufriedenheit, das Lob
und die Achtung der Herren Armee-Kommandanten erwor-
ben: und es 1st ebendaher selbst fiur Euere Regierung ein
um <o angelegeneres Bedarfniss, [luch von Ihrer Seite das
gleiche Zeugniss der vollkommensten Zufriedenheit und des
Wohlwollens durch einen offentlichen Akt zu geben.

Dieses Zeugniss der Zufriedenheit, diesen Beweis der ge-
rechten Achtung verbindet die Regierung mit einer Denk-
minze, welche far Euch eine stete Iirinnerung an die Tage
sein soll, wo Thr mit Ruhm und Ehre im Dienste des Vater-
landes stundet.

Dieses Denkzeichen soll immerfort [Suer’n gerechten Stolz,
dem Vaterlande als Minner, als Schweizer gedient zu ha-
ben, erheben, es soll ihn zur fortgesetzten Pflichttreue fir
Vaterland und Ihre entflammen. |

Es gab aber auch, neben jenen, die den frither'n, gleich
ihren treu gebliebenen Waffenbriidern, behaupteten Ruhm
der Treue und des Gehorsams befleckend, auf Augenblicke
irregefiihrt, sogleich wieder mit tiefer Reue tiber ihren Miss-
tritt zur Pficht und Ordnung zuriickgekehrt sind, auch
solche, doch nur einige wenige unter lsuch, welche in ihrem
begangenen Fehler verharrten, welche selbst Verfihrer der
andern wurden ; und tber diese soll streng gerichtet wer-
den, damit der Gerechtigkeit, damit dem Vaterlande Genug-
thuurng geschehe. ‘

Kehret nun Ihr biedern und getreuen Sohne des Vater-
landes zu Kuer'n Famillien zurick, und beweist Euch im
bargerlichen Leben als eben so ruhige und treue Glieder des
Staates, als Ihr Kuch als wackere und gute Kriegsméanner
crzeigt habt, |

Daliin begleitet Iiuch das siisse Bewusstsein redlich er-
fullter Pllicht, die Achtung und der Dank des Vaterlandes,
die schonste Belohnung eines Schweizers wirdig.

Gott mit Euch und Uns!
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Diese Hoheitliche Wohlgefallens - Iirklarung soll jeder
Kompagnie vorgelesen, jedem Ober- und Unter-Offizier, so-
wie auch jedem Soldaten besonders zugestellt und neben-

hin, zur allgemeinen Kenntniss, dem Amtsblatte beygerickt
werden. |

Gegeben in Unserer Raths-Versammlung,
Luzern den 31 Heumonat 1815

Der Amtsschultherss,
Xaver KELLER.
Nahmens des Téglichen Raths;

Der Staatsschreiber,
Xaver MoHR. »

Luzern. Dezember 1891.
Adolf INWYLER.




	Betheiligung der Luzerner am Feldzug der Verbündeten Mächte gegen Napoleon I., 1815

